
 

 

             Informationen zu den Schulpraktika für PIR Modellstudiengänge − PStO 2015 (vgl. auch § 34 LPO I 2008) 
 
 

 
  Bachelorphase     Masterphase 
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                  Praktika im Erweiterungsfach 

 

       In PStO des Nebenfachs. In PStO des Hauptfachs.             

   

zwischen 1. und 2. 
Semester: 

Anmeldung zum 
Zusätzlichen stdbgl. 

Praktikum 
 

GSPD als Drittelfach 
lt. Nf-PStO oder 

Entscheidung für 
ein anderes  
Drittelfach 

    
zwischen 3. und 4. 

Semester 
Anmeldung für  

Schulisches Blockpraktikum 
UND 

Schulisches stdbgl. 
Praktikum A UND B 

Anmeldung für Praktika  
im Erweiterungsfach. 

 
 
 

 

In der Regel nicht in München. 

 

 

Dreifachanmeldung ist 
Ausnahmeregelung für PIR, 
um Studienverlängerung in 

der Bachelorphase zu 
vermeiden. 

 

 Schulen sind eigenständig nach den Kriterien der Praktika zu suchen. 

 und  Schulen werden vom Praktikumsamt zugewiesen. Langfristige Anmeldung im Praktikumsamt erforderlich.  

stbgl.: studienbegleitend während der Vorlesungszeit, in der Regel Dienstagvormittag 



 

 

        Details 
 Titel des Praktikums  Erläuterungen zum Praktikum  Erläuterungen zu Begleitveranstaltungen  

Δ 
 
Betriebspraktikum  
abzuleisten lt. LPO I § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

 
Das Betriebspraktikum ist im Umfang von acht 
Wochen abzuleisten und soll den Studierenden 
einen gründlichen Einblick in die Berufswelt und 
innerbetriebliche Abläufe außerhalb der Schule 
vermitteln. Es kann in einzelne Abschnitte von 
jeweils mindestens zwei Wochen Umfang 
aufgeteilt werden und ganz oder teilweise auch 
vor Aufnahme des Studiums abgeleistet werden. 
Die Studierenden wenden sich selbständig an 
einen Betrieb oder eine Einrichtung. 
 

 
Zu diesem Praktikum ist keine 
Begleitveranstaltung vorgesehen. 
 

Δ  
Orientierungspraktikum 
abzuleisten lt. LPO I § 93 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

 
Das Orientierungspraktikum ist in der Regel vor 
Beginn des Studiums zu absolvieren. Es sollte 
aber spätestens in den Semesterferien nach dem 
ersten Semester abgeleistet und bis spätestens 
Ende April im Praktikumsamt nachgewiesen 
werden. Ohne die Bescheinigung über das 
Orientierungspraktikum kann das pädagogisch-
didaktische Praktikum nicht angetreten werden. 
 

 
Zu diesem Praktikum ist keine 
Begleitveranstaltung vorgesehen. 
 

 
 

 

Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum 
(Teil 1 und Teil 2) 
abzuleisten im Erziehungswissenschaftlichen 
Studium (EWS), 6 ECTS 
 
vgl. Nebenfach: P 8.1 und P 8.2 
 

 

Anmeldung im Praktikumsamt erforderlich. Dort 
ist ca. sechs Schulwochen vor Praktikumsbeginn 
ein Laufzettel abzuholen (http://www.praktikums 
amt.mzl.uni-muenchen.de/termine_neu/index. 
html). Die Schulen sind selbstständig nach den 
Kriterien der Praktika zu suchen. 
 
vgl. Nebenfach: Prüfung Portfolio „Schule anders 
sehen“ 
Abgabe mit Praktikumskarte bei Dr. Kirsten 
Ludwig, PF 117 oder R 3517 während der 
Vorlesungszeit des Sommersemesters.  
 
 Prüfungsanmeldung in LSF erforderlich.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
vgl. Hauptfach: P 7.1 Einführung in die 
Schulpädagogik und P 7.2 Praxisseminar zur 
Vorlesung Einführung in die Schulpädagogik. 
 
Prüfung Klausur 
 
 Prüfungsanmeldung in LSF erforderlich. 
 



 

 

 

        Details 
 Titel des Praktikums  Erläuterungen zum Praktikum  Erläuterungen zu Begleitveranstaltungen  

 

 

 

Zusätzliches studienbegleitendes Praktikum 
abzuleisten in GSPD oder im Drittelfach,  
0 ECTS  
 
Da für dieses Praktikum keine ECTS-Punkte 
vergeben werden, ist es nicht in der PStO des 
Haupt- oder Nebenfaches verankert. 

 

Anmeldung: online, bereits am Ende des ersten 
Semesters 
 
 
 
 
 

 
 
ODER  
 
Drittelfach sind: Mathematik und Deutsch und 
Katholische Theologie oder Evangelische 
Theologie oder Kunst oder Musik. 
In einem der Fächer kann das Zusätzliche stdbgl. 
Praktikum angetreten werden. Sofern die Wahl auf 
Katholische / Evangelische Theologie fällt und die 
Missio bzw. Vocatio angestrebt wird, ist dieses 
Praktikum in Theologie abzuleisten. 
 
Wird das Praktikum in Katholische / Evangelische 
Theologie, Kunst oder Musik angetreten, ist 
bereits zur Anmeldung zum Praktikum die 
Entscheidung für das Drittelfach endgültig zu 
treffen. 
 

 
vgl. Nebenfach: P 9.1 Analyse und Planung von 
Grundschulunterricht 
 
Prüfung Portfolio  
 
 Prüfungsanmeldung in LSF erforderlich. 
 
 
ODER 
 
Es ist das Begleitseminar des Drittelfachs zu 
belegen (anstelle P 9.1). Anschließend muss beim 
Prüfungsausschuss ein schriftlicher Antrag auf 
Anerkennung dieser Studienleistung gestellt 
werden.   
 
 Prüfungsanmeldung in LSF erforderlich. 
 
Bei Wahl eines anderen Begleitseminars als P 9.1 
kann keine Überschneidungsfreiheit zugesichert 
werden.   



 

 

 

        Details 
 Titel des Praktikums  Erläuterungen zum Praktikum  Erläuterungen zu Begleitveranstaltungen  

 
 

 
Schulisches Blockpraktikum  
abzuleisten im Hauptfach, 3 ECTS  
 
WP 17.1 visuell-auditive Ausrichtung 
bzw.  
WP 18.1 auditiv-visuelle Ausrichtung  
 

 
Anmeldung: im Praktikumsamt zwischen 3. und 4. 
Semester 
 
vgl. Hauptfach: Prüfung Praktikumsbericht 
 
 Prüfungsanmeldung in LSF erforderlich.  
 
Am Ende des 4. Semesters findet eine 
Einführungsveranstaltung mit Informationen zu 
Anforderungen und Prüfung zum Blockpraktikum 
statt (Ankündigung beachten.).  
 
Kein Intensivpraktikum für PIR möglich. 

 
Zu diesem Praktikum ist keine 
Begleitveranstaltung vorgesehen. 
 
 
 
 

 
 

 
Schulisches studienbegleitendes Praktikum 
A und B 
abzuleisten im Hauptfach, 1,5 und 1,5 ECTS 
 
WP 19.1 und WP 19.2 visuell-auditive 
Ausrichtung 
bzw. 
WP 20.1 und WP 20.2 auditiv-visuelle 
Ausrichtung 

 
Anmeldung: im Praktikumsamt zwischen 3. und 4. 
Semester 
 
vgl. Hauptfach: Prüfung Unterrichtsversuch  
 
 Prüfungsanmeldung in LSF erforderlich.  
 

 
 
 
 
vgl. Hauptfach:  
WP 13.1 und WP 13.2 PARS des Unterrichts in 
den SpLG III und IV (visuell-auditive Ausrichtung) 
bzw. 
WP 14.1 und WP 14.2 PARS des Unterrichts in 
den SpLG I, II, und V (auditiv-visuelle 
Ausrichtung) 
 
 Prüfungsanmeldung in LSF erforderlich. 
 

 

 

 

 

 

 
Stand: Juli 2016 


